
ANGELSPORTVEREIN 
BESIGHEIM E. V. 

SATZUNG 
§ 1: Name, Sitz 
Der ain 11. Mai 1963 zu Besigheim gegründete Verein führt 
den Namen Angelsportverein Besigheim und hat den Sitz 
in Besigheim. 
Er  ist in das Vereinsregister eingetragen. 

5 2: Zweck, Gemeinnützigkeit 
Der Verein bezweckt ausschließlich und unmittelbar die 
Förderung des Angelsports durch die Hege und Pflege des 
Fischbestandes in den heimatlichen Gewässern und die 
Freizeitgestaltung seiner Mitglieder. Außer der Förderung 
des Angelsports setzt sich der Verein zum Ziel, den Ver- 
schmutzungen unserer Seen und Flüsse entgegenzutreten, 
um die Gewässer dem Angelsport zu erhalten und damit 
der Gesunderhaltung von Mensch und Tier zu dienen. 
Jede Betätigung auf parteipolitischem und konfessionellem 
Gebiet ist ausgeschlossen. 
Der Verein erstrebt keinerlei Gewinn. Irgerdwelche wirt- 
schaftlichen Zwecke sind mit der Tätigkeit des Vereins 
nicht verbunden. 
Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts ,$teuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung. Der Verein ist  selbstlos tätig; er ver- 
folgt nicht in  erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen n u r  fü r  die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 



5 3: Mitgliedschaft 
Der Verein besteht aus mindestens sieben Mitgliedern. Es 
werden unterschieden: 
a) aktive Mitglieder 
b) passive Mitglieder 
C) jugendliche Mitglieder unter 18 Jahren 
d) Ehrenmitglieder. 

6 4: Aufnahme 
Jede unbescholtene Person kann als Mitglied aufgenom- 
men ,werden. Die Aufnahme erfolgt durch den Vereins- 
vorstand nach vorheriger schriftlicher Anmeldung. Sie 
bedarf der Genehmigung der Mitgliederversammlung. Bei 
Mangel an Fischwasser kann vom Vorstand eine Auf- 
nahmes~erre  auf bestimmte Zeit ausnesnrochen werden. - 
Das Aufnahmeformular muß eigenhändig unterschrieben 
und soll von mindestens einem Mitglied unterschrieben 
sein. 
Die Aufnahme der jugendlichen Mitglieder unter 18 Jah- 
ren erfolgt durch den Vorstand. Hierzu ist die Einwilli- 
gungserklärung der Eltern bzw. des Vormundes erforder- 
lich. 
Ehrenmitglieder des Vereins ernennt die Hauptversamm- 
lung mit Dreiviertel-Mehrheit. 

1 5: Rechte und Pflichten 
Die aktiven und passiven Mitglieder besitzen unbeschränk- 
tes Stimmrecht, sie können also zu allen Ämtern gewählt 
werden. 
Alle Mitglieder unterliegen der Satzung des Vereins und 
verpflichten sich nach erfolgter Aufnahme zur restlosen Er- 
füllung aller Verpflichtungen aus dieser Mitgliedschaft. 

6 6: Ende der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft erlischt: 
a) durch den Tod 
b) durch Austritt aus dem Verein 
C) durch Ausschließung. 
Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche An- 
zeige an den Vorstand und wird mit Ende des Kalender- 
jahres rechtswirksam. Austritte müssen eigenhändig ge- 
schrieben und durch Einschreiben abgesandt werden. 
Mitglieder, die vorsätzlich und beharrlich den Zwecken 
des Vereins zuwiderhandeln oder die bürgerlichen Ehren- 
rechte verlieren, können durch den Beschluß des Vorstan- 
des ausgeschlossen werden. 
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Gegen den Beschluß des Vorstandes kann innerhaLb von 
10 Tagen, vom Tage der Zustellung des Beschlusses ge- 
rechnet, schriftlich Einspruch an den Beschwerdeausschuß 
des Vereins erhoben werden. Dieser überprüft den Fall 
und gibt ihn mit seiner Stellungnahme dem Vonstand zur 
nochmaligen endgültigen Entscheidung zurück. 
Mit dem Austritt oder dem Ausschluß eines Mitgliedes er- 
löschen seine sämtlichen Rechte an den Verein und das 
Vereinsvermögen, es bleibt jedoch dem Verein für alle 
seine Verpflichtungen haftbar. 
Sämtliches in seinen Händen befindliches Vereinseigentum 
ist zurückzugeben. 

9 7: Beiträge 
Die Höhe der Beiträge und der Aufnahmegebühr setzt 
der Vorstand fest. Der Beitrag ist jeweils für 1 Jahr im 
voraus zu bezahlen (spätestens bis zum 31. März des lau- 
fenden Jahres). 
Bei Wechsel der Mitgliedschaft vom jugendlichen zum 
ordentlichen Mitglied wird keine Aufnahmegebühr er- 
hoben. Die Mitgliedschaft wird mit der Bezahlung der 
Aufnahmegebühr und des Beitrags für das laufende Jahr 
mit der Verpflichtung auf die Satzung und die Gewässer- 
ordnung wirksam. Erforderlichenfalls kann die Mitglieder- 
versammlung beschlielkn, außerordentliche Beiträge in be- 
stimmten Zeitabständen zu erheben. 
Vermögensrechtliche Ansprüche können beim Austritt oder 
Ausschluß eines Mitgliedes aus dem Verein an diesen nicht 
geltend gemacht werden, ausgenommen die Beiträge, die 
den1 Verein gegebene Darlehen oder Sachwerte dar- 
stellen. 
Beschäftigungslosen Mitgliedern ..kann auf ihren Antrag 
der Beitrag gestundet werden. 
Ehrenmitglieder sind von der Leistung aller Beiträge be- 
freit. 
D e r  Wiedereintritt ausgetretener Mitglieder ist mit der 
neuerlichen Zahlung der Aufnahmegebühr verbunden. In 
besonders gelagerten Fällen kann der Vorstand die Auf- 
nahmegebühr erlassen oder ermäßigen. 
Bei Beitragsrückständen ergeht schriftliche Mahnung. Wird 
dieser nicht Folge geleistet, so kann der Beitrag mittels 
Postauftrag erhoben werden. Entstehende Unkosten gehen 
zu Lasten säumiger Mitglieder. Bei Zahlungsrückständen 
kann die Streichung von der Mitgliedschaft erfolgen, wo- 
bei sich der Verein alle Rechte au's den Beitragsrückstän- 
den sowie eotl. deren gerichtliche Beitreibung vorbehält. 
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8 8: Verwarnungen 
Mitglieder, die gegen das Statut sowie Sonderbestimmun- 
gen, gegen Sitte und Anstand am Fischwasser, in den 
Mitgliederversammlungen und auf allen vom Verein ver- 
anstalteten Festlichkeiten verstoßen, können verwarnt wer- 
den, evtl. Entzug der Fischkarte auf bestimmte Zeit. Die 
Verwarnung wird schriftlich erteilt. Bei der zweiten Ver- 
warnung erfolgt der Ausschluß. 
5 9: Vermögen 
Für sämtliche Verbindlichkeiten des Vereins haftet aus- 
schließlich das Vereinsvermögen, das aus dem Kassen- 
bestand und sämtlichem Inventar besteht. Oberschüsse aus 
allen Veranstaltungen gehören zum Vereinsvermögen. 
5 10: Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind: 
n) die .Jnlircsl~;iuptvcrs:immlung (Gcriei ; + l \ ~ ~ ~ i ~ - ; ; i r r i i r i l u i i ~ )  
b) die Mitglied<:rvcrs:immlung 
C) die Vorstandschaft 
d) der Ausschuß 
5 11: Aussrbuß 
Der Ausschuß besteht aus: 
a) dem Vorsitzenden 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden 
C )  dem ersten und zweiten Schriftführer 
d) dem Kassier 
e) dem H a u ~ t ~ e w ä s s e r w a r t  
f) dem ~ir&chaftsausschußvorsitzenden 
e') dem Beschwerdeausschußvorsitzenden 
h) dem Jugendwart 
i) dem Sportwart 
j) dem Krbeitseinsatzleiter 
k )  dem Seniorenwart 
1) den gewählten weiteren Mitgliedern der einzelnen 

Ressorts lit. e) - k). 
6 12: Vorstandsehaft und Wahlen 
üie Vorstandschalt besteht aus 
a)  dein Vorsitzenden 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden 
C) dem Kassier 
d) dem ersten Schriftführer 
e) dem Hauptgewässerwart 
f) dem Jugendwart. 
Vorstand im Sinne des 5 26 BGB ist der Vorsitzende und der stell- 
vertretende Vorsitzende. Die Wahl des Vorstandes und des Aus- 
schusses erfol t alle zwei Jahre in der Hau tversammlun 
derwahl ist zu%ssi Für ein während der Amtszeit aussci%iT:: 
des ~orstandsmitgf?&d hat  sofort eine Neuwahl für  die restliche 
Wahlperiode in der darauffolgenden Mit liederversammlun statt- 
zufinden. Im übrigen erfolgt eine ~aePhwahl durch die fahres- 
hmmtversammlunz. 
5 13: Befugnisse e e s  Vorstandes 
Der Vorsitzende vertritt den V e r e i n p h t l i c h  und anßerordent- 
lich, e r  ist Vorstand im Sinne des 26 BGB und wird im nicht 
nachzuweisenden Verhinderungsfalle vom 
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stellvertretenden Vorsitzenden vertreten Der Vorsitzende 
leitet die Verhandlungen des Vorstandes, e r  beruft den 
Vorstand, so oft die Lage der Geschäfte dies erfordert 
oder drei Vorstandsmitglieder dies beantragen, ein. Die 
Einladungen zu den Vorstandssitzungen sollen schriftlich 
erfolgen. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mehr als 
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Die Bezeich- 
nung der Gegenstände der Beratung bei der Einberufung 
der Sitzungen ist zur Gültigkeit der Beschlüsse nicht erfor- 
derlich. Die Beschlüsse werden nach S,timmenmehrheit ge- 
faßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 
Dem Schriftführer abliegt die Anfertigung der zur Erledi- 
gung der Beschlüsse des Vorstandes und der Mitglieder- 
versammlung erforderlichen Schriftstücke. Er hat über 
jede Verhandlung des Vorstandes und der Mitgliederver- 
sammlung ein Protokoll aufzunehmen, insbesondere die 
Beschlüsse aufzusetzen. Die Protokolle sind vom Schrift- 
führer und dem Vorstand zu unterzeichnen. 
Der Kassier verwaltet die Kasse des Vereins, führt ord- 
nungsgemäß Buch über alle Einnahmen und Ausgaben und 
hat der Generalversammlung einen mit Belegen versehe- 
nen Rechnungsbericht zu erstatten. Er nimmt alle Zah- 
lungen für den Verein gegen seine alleinige Quittung in 
Empfang, darf aber Zahlungen für Vereinszwecke nur auf 
Anordnung des Vorstandes leisten. 

!j 14: Jugendgruppe 
Die Jugendgruppe hat ihre eigenen, von der Mitglieder- 
versammlung (Mitgliedschaft) genehmigten Satzungen. Für 
deren Einhaltung hat der Ausschuß verantwortlich zu sor- 
gen. Er  ist auch für die einwandfreie und ordnungsgemäße 
Verwendung der dem Jugendwart zugewiesenen Geldmit- 
tel verantwortlich. 

1 15: Wahlausschuß 
Alle zwei Jahre wird durch die Generalversammlung im 
Januar ein eigener Wahlausschuß von drei Personen aus 
der Mitgliedschaft gewählt. Ihm sollen nach Möglichkeit 
Mitglieder angehören, die in längerer Zugehörigkeit zum 
Verein die Belange des Vereins kennen. Amtierende Vor- 
standsmitglieder dürfen dem Wahlausschuß nicht ange- 
hören. Der vom Wahlausschuß aus seinen Reihen ge- 
wählte Leiter hat in der Generalversammlung die Ent- 
lastung des alten Vorstandes und die Neuwahl des 1. Vor- 
sitzenden durchzuführen. 



1 16: Beschwerdeausschuß 
Dem Beschwerdeausschuß obliegen folgende Aufgaben: 
a) Schlichtunz von UnstimmiRkeiten, soweit diese vom 

Vorstand dem ~eschwerdeausschuß übertragen werden. 
b) Schlichtung von Unstimmigkeiten, bei denen der Be- 

schwerdeausschuß von einer der Parteien angerufen 
wird. 

C) Mitwirkung bei Ausschluß aus dem Verein gemäß Cj 6 
der Satzung. 

S,ämtliche Verhandlungen des Beschwerdeauisschusses sind 
streng vertraulich,, sie sind niederschriftlich festzulegen. 

1 17: Kassenprüfer 
Alle zwei Jahre werden von der Gener~lversammlung aus 
den Reihen der Mitglieder zwei Kassenprüfer gewählt. Sie 
müs~sen mindestens 25 Jahre alt sein. Sie sind Beauftragte 
der Mitgliedschaft und mit dem Kassier für die Richtigkeit 
der Kassenführung verantwortlich. Durch ständige Revi- 
sionen der Vereinskassen, der Bücher und Belege haben 
sie sich über ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung 
dcs Vereins auf dem Laufenden zu halten. In jedem Jahr 
muß mindestens eine Revision stattfinden. 
Beanstandungen der Kassenprüfer können sich nur auf 
Richtigkeit der Belege und Buchungen erstrecken, nicht 
aber auf die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der vom 
Vorstand genehmigten Ausgaben. 

1 18: Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr fällt zeitlich mit dem Kalenderjahr zu- 
sammen. 

1 19: Generalversamnilung (jährliche Mitgliederversamm- 
lung) 

Im ersten Monat eines jeden Geschäftsjahres findet die 
ordentliche Generalversammlung der Mitglieder des Ver- 
eins statt. Der Termin der Versammlung muß drei Wochen 
vorher durch schriftliche Mitteilung an alle Mitglieder be- 
kanntgege,ben werden. 
Anträge zur Generalversammlung sind schriftlich zu stel- 
len und müisscn 10 Tage vor der Versammlung in Händen 
des Vorstandes sein. 
Alle zwei Jahre sind regelmäßige Punkte der Beratung 
und Beschlußfassung: 
a) Jahresbericht, Entlastung des 1. Vorsitzenden 
b) Kassenbericht, Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 

des Kassiers 

6 



C) Entlastung des 2. Vorsitzenden, Schriftführers und Haupt- 
gewässerwarts 

d) Neuwahl des 1. Vorsitzenden 
e) Neuwahl des Vorstandes (2. Vorsitzender, Schriftführer, 

K. <~.isl(~r . : und H¿iuptg<!wasser\vat.t) 
f )  Neuuv;~hl dc,s C:~~s~ml;~usschusscs (2. Schriftführer, Was- 

serwarte und Jugendwart) 
g) Neuwahl des Beschwerdeaucschusses und Vergnügungs- 

ausschusses. 
Eine Änderung der Satzung kann nur in einer General- 
versammlung mit einer Stimmenmehrheit von zwei Drittel 
der erschienenen Mitglieder beschlossen werden. 
In dringenden Fällen kann der Vorstand selbst oder auf 
Veranlassung von mindestens einem Zehntel aller ordent- 
lichen Mitglieder eine außerordentliche Mitgliederversamm- 
lung einberufen. Für  diese Versammlung genügt es, wenn 
die Bekanntgabe 5 Tage vor dem Termin an die Mitglieder 
schriftlich erfolgt. 
Zur Wahl können nur Mitglieder vorgeschlagen werden, 
die in der betreffenden Versammlung anwesend sind oder 
deren schriftliches Einverständnis mit der ihnen zugedach- 
ten Wohl vorliegt. 
Alle Wahlen erfolgen mit einfacher Mehrheit der erschie- 
nenen Mitglieder. Enthaltungen gelten als Neinstimmen. 
Die in der Generalversammlung gefaßten Beschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und vom Vorstandsleiter und Pro- 
tokollführer zu unterzeichnen. 
Die Entlastung des Vorstands erfolgt durch den Wahlleiter, 
der der Versammlung auch die einzelnen Wahl.~orschläge 
unterbreitet. 
Nachdem der 1. Vorsitzende gewählt ist, übernimmt dieser 
den Vorsitz und die Durchführung der weiteren Wahlen. 
Bei Wahlen ist, wenn sie nicht einstimmig durch Zuruf er- 
folgen, Abstimmung durch Stimmzettel erforderlich. 

5 20: Mitgliederversammlunig 
Die i n  der Regel vierteljährlich stattfindenden Mitglieder- 
Versammlungen werden von der Vorstandschaft zum Jah- 
resbeginn festgelegt. 
Die Tagesordnung bedarf der Genehmigung seitens der 
Versammlung. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung 
führt der Vorsitzende oder sein Stellvertreter. Jedes 
ordentliche Mitglied ist stimmberechtigt. Bei der Beschluß- 
fassung entscheidet die einfache Mehrheit der erschienenen 
Mitglieder, bei Stimmgleichheit die Stimme des Vorsitzen- 
den. Der Verlauf jeder Vensammlung ist schriftlich nieder- 
zulegen. 
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Dic Abstimmung ist mündlich, auf Wunsch eines Drittels 
der erschienenen Mitglieder geheim. 
Bei Wahlen ist, wenn sie nicht einstimmig durch Zuruf er- 
folgen, Abstimmung durch Stimmzettel erforderlich. 

$j 21: Verbandszugehörigkeit 
Der Verein gehört dem Verband für Fischerei und Gewässer- 
schutz i n  Baden-Württemberg e.V., Sitz Stuttgart und als 
solcher dem Verband Deutscher Sportfischer als Mitglied 
an. 

1 22: Haftung 
Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern nicht für 
die bei der Ausübung des Angelsports etwa eintretenden 
Unfälle. 

1 23: Auflösung 
Die Auflösung des Vereins kann jederzeit erfolgen, wenn 
drei Viertel der erschienenen Mitglieder einen diesbezüg- 
lichen Entschluß in einer Generalversammlung fassen bzw. 
ihr Einverständnis schriftlich erklären. Bei Auflösung oder 
Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zwecks fällt das  Vermögen des Vereins a n  die Stadt 
Besigheim, die es  unmittelbar und ausschließlich f ü r  
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

Besigheim, den 26. Januar  1964 

Die Satzung wurde in der Jahreshauptversammlung am 
23.1.1988 und 12.1.2002 geändert. 

„Die Eintragung vorstehender Satzung 
im Vereinsregister Nr. 81 wird beschei- 
nigt." 

Besigheim, den 23. Mai 2002 

Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des Amtsgerichts 
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